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Unterhaltsleitlinien des OLG Köln

(Stand: 1.1.2002)

Die Familiensenate des OLG Köln verwenden diese
Leitlinien für den Regelfall, um eine in praktisch
bedeutsamen Unterhaltsfragen möglichst einheit-
liche Rechtsprechung zu erreichen. Die Leitlinien
können die Richter nicht binden. Sie sollen die an-
gemessene Lösung des Einzelfalls --- das gilt auch
für die „Tabellen-Unterhaltssätze“ --- nicht antasten.
Die Leitlinien folgen der Düsseldorfer Tabelle und
den Süddeutschen Leitlinien, weichen jedoch in Ein-
zelfragen davon ab.

I. Unterhaltsrechtliches Einkommen

1. Arbeitseinkommen
a) Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Sum-

me aller Einkünfte einschließlich Weihnachts-
und Urlaubsgeld sowie anderer Zulagen oder Zu-
wendungen (wie Firmenwagen, freie Kost und
Logis), soweit sie eigene Aufwendungen erspa-
ren.

b) Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen, wer-
den sie auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlun-
gen (z.B. Abfindungen) sind auf einen angemes-
senen Zeitraum (i.d.R. mehrere Jahre) umzule-
gen.

c) Überstundenvergütungen werden dem Einkom-
men voll zugerechnet, soweit sie berufstypisch
sind und das in diesem Beruf typische Maß nicht
überschreiten. Ob und in welchem Umfang wei-
tergehende Einkünfte durch Überstunden, aus
Nebentätigkeit oder Zweitarbeit anrechenbar
sind, ist nach Billigkeit nach den Umständen
des Einzelfalls (hohe Schuldenbelastung, Siche-
rung des Mindestbedarfs) zu entscheiden (vgl.
Nr. 5, 19).

d) Ersatz für Spesen, Auslösungen usw. sind i.d.R.
Einkommen, wobei damit zusammenhängende
Aufwendungen, vermindert um häusliche Erspar-
nis, abzuziehen sind.

e) Bei der Ermittlung des zukünftigen Einkommens
eines Selbstständigen ist i.d.R. der Gewinn der
letzten drei Jahre zugrunde zu legen.

2. Sonstige anrechenbare Einkünfte
a) Arbeitslosengeld und Krankengeld.

b) Arbeitslosenhilfe beim Verpflichteten, beim Be-
rechtigten nur, soweit der Unterhaltsanspruch
nicht mehr übergeleitet werden kann oder fest-
steht, dass er nicht übergeleitet wird.

c) Wohngeld, soweit es nicht erhöhte Wohnkosten
deckt.

d) BAFöG-Leistungen, auch soweit sie als Darlehn
gewährt werden, mit Ausnahme von Vorausleis-
tungen nach §§ 36, 37 BAFöG.

e) Erziehungsgeld nur in den Ausnahmefällen nach
§ 9 S. 2 BErzGG.

f) Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blinden-
geld, Unfall- und Versorgungsrenten sowie
Schwerbeschädigten- und Pflegezulagen, jeweils
nach Abzug des Betrags für tatsächliche Mehr-
aufwendungen, wobei § 1610 a BGB zu beachten
ist.

g) Anteil des Pflegegelds der Pflegeperson nach
Maßgabe des § 13 Abs. 6 SGB XI.

3. Steuererstattungen und Steuernachzahlungen
Sie sind i.d.R. im Zahlungsjahr zu berücksichtigen
und auf dieses umzulegen. Es besteht die Obliegen-
heit, mögliche Steuervorteile in Anspruch zu neh-
men.

4. Wohnwert
Ein Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eige-
nen Heim ist als wirtschaftliche Nutzung des Ver-
mögens unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu be-
handeln. Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der
Wohnwert den berücksichtigungsfähigen Schulden-
dienst (Zins und beim Trennungsunterhalt i.d.R.
auch Tilgung), erforderliche Instandhaltungskosten
sowie die verbrauchsunabhängigen Kosten, mit de-
nen ein Mieter üblicherweise nicht belastet wird,
übersteigt.

Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht
möglich oder nicht zumutbar ist, die Wohnung auf-
zugeben und das Objekt zu vermieten oder zu veräu-
ßern, kann stattdessen die ersparte Miete angesetzt
werden, die angesichts der wirtschaftlichen Verhält-
nisse angemessen wäre. Dies kommt insbesondere
für die Zeit bis zur Rechtskraft der Scheidung in
Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim allein
bewohnt.

5. Unzumutbare Erwerbstätigkeit
Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit
kann nach Billigkeit ganz oder teilweise unberück-
sichtigt bleiben (vgl. Nr. 19).

6. Haushaltsführung
Führt jemand einem leistungsfähigen Dritten den
Haushalt, ist hierfür ein Einkommen anzusetzen.
Bei Haushaltsführung durch einen Nichterwerbstä-
tigen können i.d.R. 200---550 EUR angesetzt wer-
den.
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7. Freiwillige Zuwendungen Dritter
Solche Zuwendungen (z.B. Geldleistungen, kosten-
loses Wohnen) sind als Einkommen nur zu berück-
sichtigen, wenn dies dem Willen des Dritten ent-
spricht.

8. Kein Einkommen sind:
a) Sozialhilfe und Leistungen nach dem UVG. Die

Unterhaltsforderung eines Empfängers dieser
Leistungen kann aber ausnahmsweise treuwidrig
sein.

b) Kindergeld. Zum Ausgleich vgl. Nr. 13 und Ver-
rechnungstabelle im Anhang.

9. Bereinigung des Einkommens
a) Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialab-

gaben und/oder angemessene Vorsorgeaufwen-
dungen abzuziehen (Nettoeinkommen).

b) Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den
privaten Lebenshaltungskosten eindeutig abgren-
zen lassen, sind vom Einkommen abzuziehen,
wenn sie konkret dargelegt und belegt werden.
Eine Schätzung gem. § 287 ZPO kommt in Be-
tracht.

c) Für Pkw-Kosten können 0,21 EUR (analog § 9
Abs. 3 Nr. 2 ZuSEG) angesetzt werden. Damit
sind Anschaffungskosten i.d.R. erfasst. Eine Ver-
weisung auf die Benutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel kommt nach Billigkeit in Betracht,
insbesondere wenn der Mindestunterhalt nicht
geleistet werden kann.

d) Die Ausbildungsvergütung eines in der Berufs-
ausbildung stehenden Kindes, das im Haushalt
der Eltern oder eines Elternteils wohnt, ist vor
ihrer Anrechnung i.d.R. um einen ausbildungsbe-
dingten Mehrbedarf von 85 EUR zu kürzen.

e) Kinderbetreuungskosten sind abzugsfähig, soweit
die Betreuung durch Dritte infolge der Berufs-
tätigkeit erforderlich wird. Außerdem kann ein
Kinderbetreuungsbonus anzusetzen sein.

f) Schulden (Zins und Tilgung) sind im Rahmen
eines vernünftigen Tilgungsplans in angemesse-
nen Raten wie folgt zu berücksichtigen:

--- bei der Bedarfsermittlung für den Ehegatten-
unterhalt sind nur eheprägende Schulden ab-
zuziehen

--- bei der Leistungsfähigkeit erfolgt eine Abwä-
gung nach den Umständen des Einzelfalls.

g) Unterhaltsleistungen an vorrangige Berechtigte
sind vorweg abzuziehen; Unterhaltsleistungen
an nachrangige Berechtigte sind zu berücksich-
tigen, wenn sie die ehelichen Lebensverhältnisse
geprägt haben.

h) Leistungen nach den Vermögensbildungsgeset-
zen sind nicht vom Einkommen abzuziehen, an-
dererseits erhöhen vermögenswirksame Leistun-
gen des Arbeitgebers und Sparzulagen nicht das
Einkommen.

II. Kindesunterhalt

10. Tabellensätze

a) Die Tabelle (vgl. Anh. 1) weist monatliche Unter-
haltsrichtsätze aus, bezogen auf einen gegenüber
einem Ehegatten und zwei Kindern Unterhalts-
pflichtigen. Bei einer größeren/geringeren An-
zahl Unterhaltsberechtigter sind Ab- oder Zu-
schläge in Höhe eines Zwischenbetrages oder
durch Einstufung in niedrigere/höhere Gruppen
angemessen. Zur Deckung des notwendigen
Mindestbedarfs aller Beteiligten --- einschließlich
des Ehegatten --- kann ggf. eine Herabstufung bis
in die unterste Tabellengruppe vorzunehmen
sein. Reicht das verfügbare Einkommen auch
dann nicht aus, erfolgt eine Mangelberechnung
nach Nr. 21.

b) Die Richtsätze der 1. Einkommensgruppe ent-
sprechen dem Regelbetrag nach der Regelbe-
trag-VO für den Westteil der Bundesrepublik in
der ab 1.1.2002 geltenden Fassung. Der Vom-
hundertsatz drückt die Steigerung der Richtsätze
der jeweiligen Einkommensgruppe gegenüber
dem Regelbetrag (= 1. Einkommensgruppe) aus.
Die durch Multiplikation des Regelbetrages mit
dem Vomhundertsatz errechneten Richtsätze sind
entsprechend § 1612a Abs. 2 BGB aufgerundet.

11. Bedarfskontrollbetrag

Der Bedarfskontrollbetrag des Unterhaltspflichtigen
ab Gruppe 2 ist nicht identisch mit dem Eigenbedarf.
Er soll eine ausgewogene Verteilung des Einkom-
mens zwischen dem Unterhaltspflichtigen und den
unterhaltsberechtigten Kindern gewährleisten. Wird
er unter Berücksichtigung auch des Ehegattenunter-
halts unterschritten, ist der Tabellenbetrag derjeni-
gen niedrigeren Gruppe anzusetzen, deren Bedarfs-
kontrollbetrag nicht mehr unterschritten wird.

12. Kranken- und Pflegeversicherung;
erhöhter Bedarf

In den Unterhaltsbeträgen für Kinder sind Beiträge
zur Kranken- und Pflegeversicherung nicht enthal-
ten. Das Nettoeinkommen des Verpflichteten ist um
solche zusätzlich zu zahlenden Versicherungskosten
zu bereinigen.

Erhöhter Bedarf (z.B. Berufsausbildungskosten) und
Sonderbedarf (§ 1613 Abs. 2 BGB) sind in den Un-
terhaltsbeträgen nicht enthalten.
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13. Kindergeld

Kindergeld wird nicht zum Einkommen gerechnet.
Es wird nach § 1612b BGB ausgeglichen (Verrech-
nungstabelle s. Anh. 2).

14. Unterhalt Minderjähriger

a) Der das Kind betreuende Elternteil ist im All-
gemeinen nicht barunterhaltspflichtig, sondern
nur dann, wenn sein Einkommen das Einkommen
des nicht betreuenden Elternteils erheblich über-
steigt. Ferner kann er in angemessenem Umfang
barunterhaltspflichtig sein, wenn der angemes-
sene Bedarf (1.000 EUR) des anderen Elternteils
bei Leistung des Unterhalts gefährdet wäre
(§ 1603 Abs. 2 S. 3 BGB) und dem betreuenden
Elternteil nach Abzug des Kindesunterhalts
1.000 EUR zum eigenen Unterhalt verbleiben.

b) Das Einkommen des das Kind nicht betreuenden
Elternteils ist für die Höhe des Barunterhalts
maßgebend. Das Einkommen des das Kind be-
treuenden Elternteils bleibt insoweit regelmäßig
außer Betracht.

c) Sind beide Eltern barunterhaltspflichtig, so rich-
tet sich die Eingruppierung nach der Summe der
anrechnungsfähigen Nettoeinkommen. Ein El-
ternteil darf aber mit keinem höheren Unterhalts-
teil belastet werden, als er sich bei der Berech-
nung nur nach seinem Einkommen ergäbe.

d) Beide Eltern schulden Unterhalt nach dem Ver-
hältnis ihres beiderseitigen den notwendigen
Selbstbehalt übersteigenden Einkommens (auch
für die nach § 1603 Abs. 2 S. 2 BGB bei Selbst-
behalt und Rang den minderjährigen Kindern
gleichgestellten volljährigen Kinder).

15. Unterhalt Volljähriger

a) Für volljährige Kinder, die noch im Haushalt der
Eltern oder eines Elternteils wohnen, gilt die Al-
tersstufe 4 der Düsseldorfer Tabelle.

Bei Studierenden, die nicht bei ihren Eltern oder
einem Elternteil wohnen, beträgt der angemes-
sene Gesamtunterhaltsbedarf i.d.R. monatlich
600 EUR. Darin ist eine Warmmiete von
250 EUR enthalten. Dieser Bedarfssatz kann
auch für ein Kind mit eigenem Haushalt angesetzt
werden.

Die Höhe eines etwaigen weiteren Bedarfs richtet
sich nach der Lebensstellung des Bedürftigen
(§ 1610 BGB).

b) Beide Eltern schulden Unterhalt nach dem Ver-
hältnis ihres beiderseitigen den angemessenen
Selbstbehalt (1.000 EUR) übersteigenden Ein-
kommens.

III. Ehegattenunterhalt
16. Unterhaltsbedarf
a) Bei der Bedarfsbemessung darf nur eheprägendes

Einkommen berücksichtigt werden. Bei Aufnah-
me oder Ausdehnung einer Erwerbstätigkeit nach
Trennung/Scheidung kann das (Mehr)einkom-
men als Surrogat der Haushaltsführung angese-
hen werden.

b) Es gilt der Halbteilungsgrundsatz, wobei jedoch
Erwerbseinkünfte nur zu 6/7 zu berücksichtigen
sind (Abzug von 1/7 Erwerbstätigenbonus vom
bereinigten Nettoeinkommen). Leistet ein Ehe-
gatte auch Unterhalt für ein Kind und hat dies
die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt, so wird
sein Einkommen vor Ermittlung des Erwerbstäti-
genbonus um diesen Unterhalt (Tabellenbetrag)
bereinigt.

c) Trennungsbedingter Mehrbedarf ist nur zu be-
rücksichtigen, wenn die Abzugsmethode hin-
sichtlich nicht prägender Einkommensteile ange-
wandt wird.

d) Werden Altersvorsorge-, Kranken- und Pflege-
versicherungskosten vom Berechtigten gesondert
geltend gemacht oder vom Verpflichteten be-
zahlt, sind diese vom Einkommen des Pflichtigen
vorweg abzuziehen. Wenn nicht verteilte Mittel
des Verpflichteten (nichtprägendes Einkommen,
z.B. Vermögensbildung) zur Verfügung stehen,
unterbleibt der Vorwegabzug.

17. Bedürftigkeit
Eigene Einkünfte des Berechtigten sind auf den
Bedarf anzurechnen, wobei das bereinigte Netto-
erwerbseinkommen um den Erwerbstätigenbonus
(1/7) zu vermindern ist.

18. Zumutbarkeit der Erwerbstätigkeit
beim Trennungsunterhalt

Sie richtet sich nach der Dauer der Ehe, Alter und
Zahl der betreuungsbedürftigen Kinder (vgl. Nr. 19),
auch der nicht gemeinschaftlichen. Die Maßstäbe
sind tendenziell großzügiger, niemals aber strenger
als beim nachehelichen Unterhalt.

19. Kinderbetreuungsunterhalt
a) Unzumutbar ist eine Erwerbstätigkeit wegen Be-

treuung gemeinschaftlicher Kinder (§ 1570 BGB)
i.d.R. bei:
--- einem Kind unter 8 Jahren (bis Ende des

2. Schuljahrs)
--- mehreren Kindern unter 14 Jahren.

b) Eine Obliegenheit zu Teilerwerbstätigkeit besteht
i.d.R. bei:
--- einem Kind zwischen 8 und 16 Jahren
--- mehreren Kindern zwischen 14 und 18 Jahren.
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c) Danach besteht in der Regel eine Obliegenheit
zur Vollerwerbstätigkeit.

d) Bei unzumutbarer Erwerbstätigkeit des betreuen-
den Elternteils kann von seinem Einkommen nur
ein Teil nach Maßgabe des § 1577 Abs. 2 BGB
im Wege der Differenzmethode anzurechnen
sein.

IV. Leistungsfähigkeit und Mangelfall

20. Selbstbehalt des Verpflichteten
a) Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt)

--- gegenüber minderjährigen unverheirateten
Kindern,

--- gegenüber volljährigen unverheirateten Kin-
dern bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres,
die im Haushalt der Eltern oder eines Eltern-
teils leben und sich in der allgemeinen Schul-
ausbildung befinden,

--- gegenüber getrennt lebenden Ehegatten

beträgt beim nichterwerbstätigen Unterhalts-
pflichtigen monatlich 730 EUR, beim erwerbstä-
tigen Unterhaltspflichtigen monatlich 840 EUR.
Hierin sind bis 360 EUR für Unterkunft ein-
schließlich umlagefähiger Nebenkosten und Hei-
zung (Warmmiete) enthalten. Der Selbstbehalt
kann angemessen abgesenkt oder erhöht werden,
wenn dieser Betrag im Einzelfall erheblich unter-
schritten (ohne Einschränkung der Lebensfüh-
rung) oder überschritten (und dies nicht vermeid-
bar ist) wird.

b) Der angemessene Eigenbedarf

--- gegenüber anderen volljährigen Kindern,

--- gegenüber geschiedenen Ehegatten nach Maß-
gabe des § 1581 BGB, wobei eine Absenkung
bis auf den notwendigen Selbstbehalt in Be-
tracht kommt,

--- gegenüber Mutter oder Vater eines Kindes
gem. § 1615 l BGB

beträgt i.d.R. monatlich 1.000 EUR. Darin ist
eine Warmmiete bis 440 EUR enthalten.

c) Der erhöhte angemessene Eigenbedarf gegenüber
den Eltern beträgt mindestens monatlich
1.250 EUR, darin sind 440 EUR Warmmiete ent-
halten. Der angemessene Unterhalt des mit dem
Unterhaltspflichtigen zusammenlebenden Ehe-
gatten beträgt 950 EUR, darin sind 330 EUR
Warmmiete enthalten.

21. Mangelfälle

a) Reicht das Einkommen zur Deckung des Bedarfs
des Unterhaltspflichtigen und der gleichrangigen
Unterhaltsberechtigten nicht aus, ist der nach Ab-
zug des Eigenbedarfs des Unterhaltspflichtigen
verbleibende Betrag auf die Unterhaltsberechtig-
ten im Verhältnis ihrer jeweiligen Bedarfssätze
zu verteilen.

b) Der Einsatzbetrag für den Kindesunterhalt ent-
spricht i.d.R. dem Regelbetrag (= 1. Einkom-
mensgruppe) und der Einsatzbetrag für den Ehe-
gattenunterhalt einer Quote des Einkommens des
Unterhaltspflichtigen.

c) Der Vorwegabzug des Kindesunterhalts kann un-
terbleiben, wenn sich daraus ein Missverhältnis
zum wechselseitigen Bedarf der Beteiligten er-
gibt.

22. Bedarf nach § 1615 l BGB

Der Bedarf bemisst sich nach der Lebensstellung
des betreuenden Elternteils. Er beträgt mindestens
730 EUR.

23. Unterhaltsvereinbarungen

Unterhaltsvereinbarungen regeln im Zweifel ledig-
lich den gesetzlichen Unterhalt.

24. Rundung

Der Unterhaltsbetrag ist auf volle EUR aufzurunden.
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ANHANG 1 – Düsseldorfer Tabelle zum 1.1.2002

Anrechenbares
Einkommen des

Pflichtigen
in Euro

Altersstufen in Jahren
(vgl. § 1612 a Abs. 3 BGB)

Vomhundert-
satz

Bedarfs-
kontrollbetrag0–5 6–11 12–17 ab 18

Alle Beträge in Euro

1. bis 1.300 188 228 269 311 100 730/840

2. 1.300–1.500 202 244 288 333 107 900

3. 1.500–1.700 215 260 307 355 114 950

4. 1.700–1.900 228 276 326 377 121 1.000

5. 1.900–2.100 241 292 345 399 128 1.050

6. 2.100–2.300 254 308 364 420 135 1.100

7. 2.300–2.500 267 324 382 442 142 1.150

8. 2.500–2.800 282 342 404 467 150 1.200

9. 2.800–3.200 301 365 431 498 160 1.300

10. 3.200–3.600 320 388 458 529 170 1.400

11. 3.600–4.000 339 411 485 560 180 1.500

12. 4.000–4.400 358 434 512 591 190 1.600

13. 4.400–4.800 376 456 538 622 200 1.700

über 4.800 nach den Umständen des Falles

ANHANG 2 – Kindergeldverrechnungstabelle ab 1.1.2002

Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes für das 1. bis 3. Kind von je 77 EUR

Einkommensgruppe 1–5 Jahre 6–11 Jahre 12–17 Jahre

1 = 100 % 188 – 11 = 177 228 – 0 = 228 269 – 0 = 269

2 = 107 % 202 – 25 = 177 244 – 13 = 231 288 – 1 = 287

3 = 114 % 215 – 38 = 177 260 – 29 = 231 307 – 20 = 287

4 = 121 % 228 – 51 = 177 276 – 45 = 231 326 – 39 = 287

5 = 128 % 241 – 64 = 177 292 – 61 = 231 345 – 58 = 287

6 = 135 % 254 – 77 = 177 308 – 77 = 231 364 – 77 = 287

Anrechnung des (hälftigen) Kindergeldes für das 4. Kind von 89,50 EUR

Einkommensgruppe 1–5 Jahre 6–11 Jahre 12–17 Jahre

1 = 100 % 188 – 23,5 = 164,5 228 – 9,5 = 218,5 269 – 0 = 269

2 = 107 % 202 – 37,5 = 164,5 244 – 25,5 = 218,5 288 – 13,5 = 274,5

3 = 114 % 215 – 50,5 = 164,5 260 – 41,5 = 218,5 307 – 32,5 = 274,5

4 = 121 % 228 – 63,5 = 164,5 276 – 57,5 = 218,5 326 – 51,5 = 274,5

5 = 128 % 241 – 76,5 = 164,5 292 – 73,5 = 218,5 345 – 70,5 = 274,5

6 = 135 % 254 – 89,5 = 164,5 308 – 89,5 = 218,5 364 – 89,5 = 274,5


